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Nachruf 
 

 
Mit Betroffenheit und großer Dankbarkeit  

nimmt der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge Abschied von 
 
 

Herrn Gerhard Herold 
 
 
Gerhard Herold begann seine Tätigkeit beim Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge am 01.10.2001 als stellvertretender Leiter des Medienzentrums. 
Die Leitung des Medienzentrums wurde ihm zum 01.01.2014 übertragen; diese hatte er bis zu seinem Tod inne.  
Er war die treibende Kraft und das Herzstück des Medienzentrums. Mit ihm verliert der Landkreis eine sehr engagierte und fachkundige Persön-
lichkeit. Mit seiner warmherzigen und liebenswerten Art hinterlässt er eine große Lücke im Team des Landratsamtes.  

 
Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge dankt dem Verstorbenen für seinen langjährigen Einsatz im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Wir 
werden Gerhard Herold sehr vermissen und ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 

 
Wunsiedel, im August 2023, Landkreis Wunsiedel i. Fichtegebirge; 
 

Peter Berek, Landrat 
Philipp Biersack, Personalratsvorsitzender 

Nr. 113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 114 
 
Gz: 41-253/2023 
 
Vollzug der Bayer. Bauordnung (BayBO); 
- Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bay-
BO -  
 
Bauantrag Errichtung einer BESS (Batteriespeicher) mit 

einem Betriebsgebäude, zwei Steuerzellen, 
 einer Brandschutzwand, zwei Schallschutzwän-

den, einer Einfriedung und einer 
 Geländeregulierung 
Grundstück Fl. Nr. 236 
 Gemarkung Röthenbach 
Bauherr MW Storage AG 
 Alpenstraße 2,CH-6300  Zug 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat in oben bezeichneter 
Angelegenheit am 26.06.2023 unter dem Aktenzeichen 41 – 253/2023 
folgenden Bescheid erlassen: 
 
I. Der oben genannte Bauantrag wird entsprechend den mit Ge-

nehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter den nach-
stehenden Auflagen und Bedingungen genehmigt. Die Bauvor-
lagen sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 

II. Von Art. 6 Bayer. Bauordnung (BayBO) wird bezüglich der Über-
schneidung der Abstandsfläche gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO ei-
ne Abweichung zugelassen. 
 

III. Als Antragstellerin haben Sie die Kosten des Verfahrens zu 
tragen. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
 
erheben. 
 
Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Schriftlich oder zur Niederschrift: 
 
Die Klage können Sie schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erheben. Die Anschrift 
lautet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth, 
Hausanschrift:  Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, 
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 

 
- Elektronisch: 

 
Die Klage können Sie beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Bayreuth auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetprä-
senz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu 
entnehmenden Bedingungen erheben. 

 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, 
ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klage-
schrift sollen Sie diesen Bescheid in Abschrift beifügen. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Sie bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beifü-
gen. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 
390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts und des Denkmalschutzrechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzule-
gen. 
 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz  
 
des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge (www.landkreis-
wunsiedel.de) bzw.  
 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig. 
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Hinweis: 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit dem heutigen 
Tage der Bekanntmachung die Zustellung als bewirkt gilt, d. h., 
von diesem Zeitpunkt an läuft die Klagefrist von einem Monat. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nicht nur auf den Ad-
ressaten des Bescheides. Sie richtet sich auch an alle Dritte, die 
eine Verletzung ihrer Rechte durch die Baugenehmigung geltend 
machen wollen. Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 212a BauGB). 
 
Der Baugenehmigungsbescheid im vollen Wortlaut sowie die 
genehmigten Bauvorlagen können von beteiligten Nachbarn i. S. 
von Art. 66 Abs. 1 BayBO während der üblichen Besuchszeiten im 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, im 
Zimmer 1.75, eingesehen werden. 
 
Wunsiedel, 10.08.2023, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Sellnow, Oberregierungsrätin 

 
 

Nr. 115 
 
Landratsamt Hof 
 
Verordnung des Landratsamtes Hof über das Wasserschutzgebiet 
der Stadt Rehau im Landkreis Hof zum Schutz der Tiefbrunnen V 
und VI „Kleppermühle“ für die öffentliche Wasserversorgung der 
Stadt Rehau vom 31.07.2023 
 
Das Landratsamt Hof erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 
und § 52 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz – WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 31.07.2009 
(BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des zweiten Geset-
zes zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes vom 4. Januar 2023 
(BGBl. I Nr. 5).i. V. mit § 49 Abs. 5 und Anlage 7 Nr. 8.4 der Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV) vom 18. April 2017 (BGBl I S. 905), zuletzt ändert durch Art. 
256 Elfte ZuständigkeitsanpassungsVO vom 19.6.2020 ( BGBl. I S. 
1328), i. V. mit § 11 Nr. 4 DelV vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, 
BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 21. De-
zember 2022 (BayMBl. Nr. 762) geändert worden ist, Art. 63 Abs. 1 
des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66, ber. S. 130, BayRS 753-1-U), 
zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 09.11.2021 (GVBl. S. 
608), folgende 
 
V e r o r d n u n g: 
 
§ 1 Allgemeines 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Stadt Rehau 
durch die Stadtwerke Rehau, Bahnhofstr. 16, vertreten durch die 
Südwasser GmbH, Bahnhofstr. 16, in 95111 Rehau, wird in der Stadt 
Rehau und der Stadt Schönwald, Landkreis Wunsiedel, das in § 2 
näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses 
Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 8 erlassen. 
 
§ 2 Schutzgebiet 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus 

 1 Weiteren Schutzzone 
 2 Engeren Schutzzonen und 

 2 Fassungsbereichen. 
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen 

sind in dem im Anhang wiedergegebenen Lageplan eingetragen. 
Für den genauen Grenzverlauf ist ein Lageplan im Maßstab 1: 
5000 maßgebend, der im Landratsamt Hof und im Rathaus der 
Stadt Rehau niedergelegt ist; er kann dort während der Dienst-
stunden eingesehen werden. 

Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils ge-
kennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzo-
nengrenze ein Grundstück schneidet, auf der kennzeichnenden 
Linie. 

(3) Veränderungen der Bezeichnungen oder der Grenzen der im 
Schutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die festgesetzten 
Grenzen der Schutzzonen nicht. 

(4) Die Fassungsbereiche sind durch eine Umzäunung, die Engeren 
Schutzzonen und die Weitere Schutzzone sind, soweit erforder-
lich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
 

§ 3 Verbote, Beschränkungen und Handlungspflichten 
Es sind, unbeschadet der allgemein geltenden Regelungen sowie 
behördlicher Entscheidungen gem. § 52 Abs. 1 Satz 1 WHG, 
 

 
 
1 Der höchste, natürliche, der an der Einbaustelle wiederkehrend zu erwarten ist. Hierfür ist 
der höchste gemessene Grundwasserspiegel zugrunde zu legen, zuzüglich eines Sicherheits-
abstandes von 0,5 Metern. In Abhängigkeit geologischer und hydrogeologischer (z. B. starke 
Grundwasserschwankungen im Karst), wetterbedingter (z. B. extreme Feuchtperioden) oder 
technischer (z. B. Einstellung von Grundwasserentnahmen) Einflüsse kann im Einzelfall ein 
höherer Sicherheitsabstand erforderlich sein. Sofern langjährige durchgehende Messungen für 
den Standort vorliegen (> 30 Jahre, mind. 1 Messung je Monat), kann der Sicherheitsabstand 
auch reduziert werden. Sofern aus Hochwasserereignissen Extremwerte im Grundwasser 
resultieren, sind maximal hundertjährliche Hochwasser (HQ100) maßgeblich. Bei fehlender 
Datengrundlage ist eine Ableitung aus Messungen an benachbarten Grundwasserstellen 
möglich, unter Beachtung der hydrogeologischen Verhältnisse (z. B. Grundwassergefälle, ggf. 
abweichende Untergrundverhältnisse). 

 
 



118 

 
 
2  Gärsubstrat- und Gärrestelager sind Teil der Biogasanlage, wenn sie nach § 2 Abs. 14 

AwSV im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit der Herstellungsanla-
ge stehen. 
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3  Bezüglich der Grundanforderungen wird auf die Anlage 7 „Anforderungen an JGS-

Anlagen“ der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV), sowie auf die entsprechenden „Technischen Regeln wassergefährdende Stoffe  
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(TRwS) JGS-Anlagen“, DWA-Arbeitsblatt A 792 in der jeweils aktuellen Fassung hinge-
wiesen, die nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung (u. a. Leckageerkennung) 
und zu Betrieb und Überwachung enthalten; auf aktuellen Stand gemäß AwSV ist zu 
achten.  

 
4  nach §2 Abs. 13 AwSV 

 

 
 
(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den 

Nrn. 1 bis 6 aufgeführten Handlungen verboten. Das Betreten ist 
nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung 
und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Was-
serversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder 
der von ihm Beauftragten.  
 

§ 4 Befreiungen 
(1) Für die Erteilung von Befreiungen von Einschränkungen, Verbo-

ten und Handlungspflichten des § 3 sowie von Duldungs- und 
Handlungspflichten nach §§ 6 und 7 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 
3 WHG.  

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie 
kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen verbunden werden 
und bedarf der Schriftform. 

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Hof vom Grund-
stückseigentümer verlangen, dass der frühere Zustand wieder-
hergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbe-
sondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.  

(4) Sind für die Zwecke der Wassergewinnung und -ableitung Be-
freiungen von Verboten und Beschränkungen des § 3 Abs. 1 und 
2 bezüglich der Nummern 3.5 und 5.1 erforderlich, so hat der 
Träger der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Ver-
ordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragte die erforder-
lichen Baumaßnahmen und Schutzvorkehrungen frühzeitig mit 
dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. Für dringende Abhil-
femaßnahmen in Notfällen gilt die Befreiung als erteilt, sofern 
zuständige Kreisverwaltungsbehörde, Wasserwirtschaftsamt und 
staatliches Gesundheitsamt verständigt sind. 
 

§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken 

innerhalb des Schutzgebiets haben die Beseitigung oder Ände-
rung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erwei-
terung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anord-
nung des Landratsamts Hof zu dulden, sofern sie nicht schon 
nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu 
beseitigen oder zu ändern. 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. 
§§ 96 – 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 

§ 6 Handlungs- und Duldungspflichten (§ 52 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 
WHG) 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken 
innerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden, dass die Gren-
zen des Fassungsbereiches und der anderen Schutzzonen 
durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich 
gemacht werden. 

(2) Sie haben ferner Probenahmen von im Schutzgebiet zum Ein-
satz bestimmten Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln durch 
Beauftragte des Landratsamtes Hof zur Kontrolle der Einhaltung 
der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

(3) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und 
Wasserproben und die hierzu notwendigen Verrichtungen auf 
den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte 
des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese 
Verordnung geschützt ist, oder des Landratsamts Hof zu dulden. 

(4) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke zur Wahrneh-
mung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 52 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 WHG und gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwa-
chung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigen-
überwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils geltenden Fas-
sung durch  
a. Bedienstete des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, 

die durch diese Verordnung geschützt ist, oder  
b. von ihm hiermit Beauftragte 

zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen 

(5) Sind Aufzeichnungen nach dieser Verordnung vorzunehmen, 
sind diese auf Verlangen dem Begünstigten und/oder dem Land-
ratsamt Hof innerhalb von 4 Wochen vorzulegen. 

 
§ 7 Ausgleichsleistungen und Entschädigung (Art. 32, 57 

BayWG, § 52 Abs. 4, 5 WHG)  
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verord-

nung ergehende Anordnung erhöhte Anforderungen festsetzt, 
die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung 
einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb 
land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen nach Maßgabe 
des Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG zur Folge haben, ist für die 
dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemes-
sener finanzieller Ausgleich nach Art. 32 i.V.m. Art. 57 BayWG 
zu leisten. Die Höhe ergibt sich aus den zum Erreichen des 
Schutzzwecks tatsächlich erforderlichen Einschränkungen oder 
Mehraufwendungen. 

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verord-
nung ergehende Anordnung das Eigentum unzumutbar be-
schränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung 
nach  
§ 4 oder durch andere Maßnahmen vermieden oder ausgegli-
chen werden kann, ist über die Fälle des § 5 Abs. 2 hinaus nach 
§ 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG und Art. 57 BayWG 
Entschädigung zu leisten. 

§ 8 Pflichten des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, 
die durch diese Verordnung geschützt ist (Begünstigter) 

(1) Der Begünstigte hat den Fassungsbereich wirksam gegen den 
Zutritt Unbefugter, gegen Zufluss von Niederschlags- und 
Schmelzwässern sowie vor Beeinträchtigungen der schützenden 
Bodendecke und ggf. der Fassungsanlagen infolge tieferer 
Durchwurzelung und Windwurf zu schützen. Bereits vorhandene 
Bäume sind bodenschonend zu entfernen, entstandene Verlet-
zungen der Bodendecke umgehend zu beheben. 

(2) Der Begünstigte hat bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen zur Kennzeichnung die Hinweiszeichen auf eigene Kos-
ten zu beschaffen und an den Stellen anzubringen und zu unter-
halten, an denen es die jeweilige Kreisverwaltungsbehörde an-
ordnet. Dies gilt auch für oberirdische Gewässer und sonstige 
Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich ist. 
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(3) Der Begünstigte hat die Engere Schutzzone mindestens viertel-
jährlich, die Weitere Schutzzone mindestens einmal pro Jahr zu 
begehen. Festgestellte Verstöße gegen die Anordnungen der 
Schutzgebietsverordnung sind in das Betriebstagebuch einzu-
tragen und in den Jahresbericht nach § 5 EÜV aufzunehmen. 
Sofern eine Mängelbeseitigung in einer der Gefährdungslage 
und Zumutbarkeit angemessenen Frist nicht erreicht werden 
kann, sind das Landratsamt Hof und das Wasserwirtschaftsamt 
Hof zu verständigen. 
Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten 
aus Biogasanlagen und Festmistkompost in der Engeren 
Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu kontrollieren. 
Verstöße sind dem Landratsamt Hof unverzüglich mitzuteilen.  
Die Begehungen und Kontrollen sind im Jahresbericht nach § 5 
EÜV zu dokumentieren. 

(4) Der Begünstigte hat die Vorlage der Aufzeichnungen gemäß § 3 
Abs. 1 Nr. 4 und § 5 EÜV, i.V.m. § 52 Abs. 1 Nr. 3 WHG, jährlich 
vollständig und unaufgefordert vorzunehmen. Dies betrifft insbe-
sondere auch die Daten zur Rohwasserbeschaffenheit. 

 
§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a und § 103 Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 
BayWG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einer Beschränkung, einem Verbot oder einer Handlungs-
pflicht nach § 3 Abs. 1 und 2 zuwiderhandelt oder einer Pflicht 
nach § 8 nicht nachkommt, 

2. eine im Wege einer Befreiung nach § 4 zugelassene Hand-
lung vornimmt, ohne die mit der Befreiung verbundenen In-
halts- und Nebenbestimmungen zu befolgen,  

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 6 nicht 
duldet. 

 
§ 10 Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Hof in Kraft. 
 
Hof, den 31.07.2023, 
 

Landratsamt Hof; 
Dr. Oliver Bär, Landrat 

 

Anlage 1  
(Lageplan) 

 
 
Anlage 2 
Erläuterungen und Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nrn. 2, 3, 5 und 6 
Die Anzeige nach 2.2, 2.3, 2.6, 5.4, 5.5, 5.6 muss Angaben zum Be-
treiber, zum Standort und zur Abgrenzung der Anlage, zu den wasser-
gefährdenden Stoffen, mit denen in der Anlage umgegangen wird, zu 
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen sowie zu den techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen, die für die Sicherheit der 
Anlage bedeutsam sind, enthalten. 

Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Ka-
pitel 2 der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten. 
 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nrn. 
2.2, 2.3 und 2.6) 

a) Errichtung und Erweiterung in der Weiteren Schutzzone (Zo-
nen III A und III B) für Anlagen nach Ziffer 2.2 sind nur zuläs-
sig: 

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C 
(gem. § 39 AwSV) und oberirdische Anlagen für auf-
schwimmende flüssige Stoffe (z. B. biogene Öle wie 
Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AwSV, die in einem 
Auffangraum aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwan-
dig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüs-
tet sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anla-
gen vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe auf-
nehmen können, 
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2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B und 
unterirdische Anlagen für aufschwimmende flüssige Stoffe 
(z. B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 7 AwSV, die doppelwandig ausgeführt und mit einem 
Leckanzeigegerät ausgerüstet sind, 

3. oberirdische Anlagen für feste Gemische gemäß § 3 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 8 AwSV, entsprechend den Anforderungen 
des § 26 Abs. 1 AwSV.  

Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten 
gemäß AwSV sowie die Prüffristen gemäß Anlage 6 zur AwSV 
gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone (Zonen III A und 
III B) und in der engeren Schutzzone (Zone II), auch für bereits 
bestehende Anlagen.  

Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z. B. im Zusammenhang mit 
Kompostieranlagen oder Wertstoffhöfen fallen. An die Bereit-
stellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßi-
gen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine weitergehen-
den Anforderungen gestellt. 
 

b) für in Zone III B nach Nr. 2.6 zulässige Erdwärmekollektoren 
oder für im Schutzgebiet bereits bestehende Erdwärmekollekt-
oren oder Erdwärmesonden (Nr. 2.3) sind mindestens die ma-
teriellen Anforderungen nach § 35 Abs. 2 AwSV einzuhalten. 
Es sind nur Wärmeträgermedien auf Propylenglykol-Basis 
nach aktueller LAWA-Positivliste zulässig. Der Verteilerschacht 
ist flüssigkeitsdicht und für Kontrollen zugänglich auszuführen. 
Der Schacht und alle einsehbaren Anlagenteile sind regelmä-
ßig durch Sichtprüfung auf Dichtheit zu kontrollieren. Die 
selbsttätige Überwachungs- und Sicherheitseinrichtung für den 
Leckagefall ist spätestens alle 30 Monate durch einen Fachbe-
trieb auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Für neue Erd-
wärmekollektoren ist das Rohrleitungssystem in PE100-RC 
oder PE-X auszuführen; zum Schutz vor etwaigen späteren 
Erdarbeiten ist die genaue Lage planlich zu dokumentieren 
und bei der Wiederverfüllung (siehe Nr. 1.2) durch ein deh-
nungsfähiges Trassenwarnband 50 cm oberhalb der Anlagen-
teile zu markieren. 

 
Abwasseranlagen sowie Grundstücksentwässerungsanlagen 
einschließlich Kleinkläranlagen zu betreiben (zu Nr. 3.8) 

 
 Tabelle 1: Einzuhaltende Prüffristen 
 

 
 
Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das 
wie bei herkömmlicher Rinderweide unvermeidbare Maß (linien-
förmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwe-
gen, Viehtränken etc.) überschritten wird. 

 
Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forst-
wirtschaftliche und gärtnerische Nutzungen (zu Nr. 6.12): 

- Weinbau 
- Beerenanbau 
- Hopfenanbau 
- Tabakanbau 
- Gemüseanbau (ausgenommen Feldgemüse im Rahmen der 

üblichen Fruchtfolge) 
- Zierpflanzenanbau 
- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 
- Energiepflanzenanbau, der einer üblichen ackerbaulichen 

Nutzung nicht vergleichbar ist (z. B. Energiewälder, Kurzum-
triebsplantagen mit chemischer Unkrautregulierung) 

 
Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nut-
zungen, nicht auf die Verlegung im Rahmen des ertragsbedingt 
erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der 
Anbaufläche. Eine Befreiungsperspektive gem. § 52 Abs. 1 Satz 
3 besteht insbesondere für Kulturen, die ohne chemischen 
Pflanzenschutz und intensive Düngung betrieben werden. 

 
Kahlhiebe und wirkungsgleiche Maßnahmen (zu Nr. 6.14) 

Kahlhieb liegt vor, wenn auf einer Waldfläche in einem oder in 
wenigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen alle aufstocken-
den Bäume entnommen werden, ohne dass bereits eine ausrei-
chende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist. Zusätzlich 
zum schlagartig einsetzenden erheblichen Nährstoffüberangebot  
bewirkt der gleichzeitige Umschlag des Bestandsklimas in Frei-
flächenbedingungen eine massive Mineralisation organischer 
Substanz mit schubweiser Nitratauswaschung ins Grundwasser.  
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Eine dem Kahlhieb wirkungsgleiche Maßnahme ist die Lichthau-
ung, bei der nur noch vereinzelt Bäume stehen bleiben und 
dadurch ebenfalls Freiflächenbedingungen entstehen. Kahlhiebe 
sind nach Art. 14 BayWaldG im Hochwald zu vermeiden, im 
Schutzwald eigens erlaubnispflichtig. Erscheint im sachlich be-
gründeten Einzelfall ein Kahlhieb o. ä. im Wasserschutzgebiet 
unumgänglich, so bedarf dieser der Befreiung durch die Kreis-
verwaltungsbehörde, unter der Voraussetzung, dass eine we-
sentliche Beeinträchtigung der Grundwasserbeschaffenheit 
dadurch nicht zu besorgen ist.  
 
Ist nach Kalamitäten infolge von Windwurf, Schneebruch oder 
durch Schädlingsbefall eine umgehende Aufarbeitung erforder-
lich und nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und 
daher u.U. nur durch Kahlhieb möglich, so genügt die Anzeige 
beim Landratsamt Hof unter Vorlage der forstfachlichen Feststel-
lung und Bestätigung der Notwendigkeit und Dringlichkeit durch 
den zuständigen Revierleiter des Amtes für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten. Unbeschadet Nr. 6.15 bleibt eine Rodung 
verbliebener Wurzelstöcke verboten (bzw. in unausweichlichen 
Fällen einer Befreiung nach § 4 d vorbehalten). 

 
 

Nr. 116 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
Nr. 20 – 0220 - 2023/3 
 

Verordnung 
 

Änderung des Gemeindegebiets der Gemeinde Tröstau und der 
Stadt Wunsiedel, beide Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

 
Vom 09.08.2023 

 
Auf Grund von Art. 11 und 12 der Gemeindeordnung erlässt das Land-
ratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge folgende Verordnung: 
 

§ 1 
 
Folgende Flurstücke werden aus dem Gebiet der Stadt Wunsiedel 
ausgegliedert und gleichzeitig in das Gebiet der Gemeinde Tröstau 
eingegliedert:  
 
Flurstück-Nr.  Gemarkung   Fläche in m² 
479/2  Hildenbach  37 
343/2  Hildenbach  19 
343/3  Hildenbach  7 
 

§ 2 
 
Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht der abgebenden Gebietskör-
perschaft außer Kraft und das Recht der aufnehmenden Gebietskör-
perschaft in Kraft.  
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
Wunsiedel, den 09.08.2023, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Peter Berek, Landrat 

 
 

Nr. 117 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
Nr. 20 – 0220 - 2023/2 
 

Verordnung 
 

Änderung des Gemeindegebiets der Stadt Wunsiedel und der 
Gemeinde Tröstau, beide Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

 
Vom 09.08.2023 

 
Auf Grund von Art. 11 und 12 der Gemeindeordnung erlässt das Land-
ratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge folgende Verordnung: 
 

§ 1 
 
Folgende Flurstücke werden aus dem Gebiet der Gemeinde Tröstau 
ausgegliedert und gleichzeitig in das Gebiet der Stadt Wunsiedel 
eingegliedert:  
 
Flurstück-Nr.  Gemarkung   Fläche in m² 
1108/1  Vordorf   407 
1109/1  Vordorf   25 
1110/2  Vordorf   53 
 

§ 2 
 
Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht der abgebenden Gebietskör-
perschaft außer Kraft und das Recht der aufnehmenden Gebietskör-
perschaft in Kraft.  
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
Wunsiedel, den 09.08.2023, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Peter Berek, Landrat 

 
 

Nr. 118 
 
Stadt Arzberg 
 

S A T Z U N G 
 

über die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes  
an der Bahnhofstraße der Stadt Arzberg 

 
vom 27.07.2023 

 
Die Stadt Arzberg erlässt auf Grund des Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeord-
nung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch §§ 2,3 des 
Gesetzes vom 24.Juli 2023 (GVBl. S. 385) geändert worden ist, fol-
gende 
 

Satzung: 
 

§ 1 
Art und Zweck der Einrichtung 

Die Stadt Arzberg betreibt auf dem Grundstück an der Bahnhofstraße 
einen Wohnmobilstellplatz als öffentliche Einrichtung zum vorüberge-
henden Abstellen von Wohnmobilen für touristische Zwecke und damit 
auch zum vorübergehenden Aufenthalt der damit reisenden Personen. 
Der genaue Standort des Wohnmobilstellplatzes ergibt sich aus der 
Anlage, die Bestandteil dieser Satzung ist. 
 

§ 2 
Benutzung 

(1) Der Wohnmobilstellplatz dient ausschließlich Besuchern der 
Stadt Arzberg mit Wohnmobilen aller Art zum Abstellen dieser 
Fahrzeuge und darf somit auch ausschließlich von diesen Per-
sonen genutzt werden. Der Stellplatz ist nur für verkehrstüchtige 
und zugelassene Fahrzeuge freigegeben. Nicht zugelassen sind 
insbesondere Motorräder, Zelte sowie Verkaufsanhänger. Ver-
kehrstüchtige und zugelassene Wohnmobile können ohne Vo-
ranmeldung abgestellt werden. 
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(2) Auf dem Wohnmobilstellplatz werden Anlagen zum Bezug von 
Frischwasser und Strom gegen Gebühr für die Benutzer des 
Wohnmobilstellplatzes und Sanitäranlagen vorgehalten. Ferner 
besteht die Möglichkeit Abwasser über die dort installierte Ein-
richtung einzuleiten. Zum Zwecke der Entsorgung von Abfällen 
wird für die Benutzer des Wohnmobilstellplatzes ein entspre-
chender Mülleimer bereitgestellt. Anderen Personen als den be-
rechtigten Nutzern des Wohnmobilstellplatzes im Sinne von Ab-
satz 1 ist die Nutzung der dort befindlichen Anlagen ausdrücklich 
untersagt. In den Wintermonaten ist eine Wasserentnahme we-
gen Frostgefahr, sowie die Nutzung der Sanitäranlagen, nicht 
möglich.  

 
(3) Der Wohnmobilstellplatz ist ganzjährig geöffnet.   

 
§ 3 

Verhalten auf dem Platz 
(1) Das Abstellen der Fahrzeuge hat auf der dazu ausgewiesenen 

Fläche zu erfolgen. Ordnung und Sauberkeit sind Pflicht aller 
Benutzer. Alle Anlagen und Einrichtungen sind schonend zu be-
handeln. 

 
(2) Das Aufnehmen von campingähnlichen Aktivitäten ist untersagt 

(offenes Feuer, Spannen von Wäscheleinen, Waschen und Du-
schen im Freien etc.). Ebenfalls ist jede Art der gewerblichen Tä-
tigkeit auf dem Wohnmobilstellplatz untersagt. Die Nutzung von 
Notstromaggregaten ist verboten. 

 
(3) Mit Rücksicht auf die Anwohner und die übrigen Benutzer des 

Wohnmobilstellplatzes sind Lärmbelästigungen zu vermeiden. In 
der Zeit von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr dürfen Geräte nur innerhalb 
des Wohnmobils und in Zimmerlautstärke betrieben werden.  

 
(4) Hunde und andere Haustiere sind außerhalb der Fahrzeuge auf 

dem Wohnmobilstellplatz stets an der Leine zu halten. Von den 
Tieren verursachte Verunreinigungen sind umgehend zu beseiti-
gen. 

 
(5) Abfälle sind in begrenzter Tagesmenge in die hierfür vorgesehe-

nen Abfalleimer zu entsorgen. Die Abfalleimer dürfen aus-
schließlich von den Besuchern des Wohnmobilstellplatzes be-
nutzt werden. Der Stellplatz ist nach der Benutzung in einem 
sauberen Zustand zu verlassen. 

 
(6) Toiletten aller Art dürfen in den frostfreien Monaten nur in den 

dafür vorgesehenen Ausguss der Entsorgungssäule entleert 
werden. Die Entsorgung von Grauwasser erfolgt in den frost-
freien Monaten über den im Boden eingelassenen Ausguss. 
Schmutzwasser darf nicht in die Umwelt gelangen. Das Entsor-
gen von Abwässern außerhalb der dafür vorgesehenen Einrich-
tung ist strafbar und wird geahndet. 

 
§ 4 

Hausrecht 
Die Stadt Arzberg bzw. die von ihr beauftragten Personen, übt auf dem 
Gelände das Hausrecht aus. Die Benutzer des Wohnmobilstellplatzes 
haben den erteilten Anweisungen unverzüglich Folge zu leisten. Bei 
Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzungssatzung kann die Stadt 
Arzberg die erforderlichen Anordnungen erlassen, insbesondere auch 
einen Platzverweis erteilen und Fahrzeuge notfalls abschleppen las-
sen. Die Vollstreckung der getroffenen Anordnungen richtet sich nach 
den Bestimmungen des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG). 
 

§ 5 
Haftung 

(1) Die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes erfolgt auf eigene 
Gefahr und Verantwortung. Der Winterdienst (Räumen und 
Streuen) auf dem Wohnmobilstellplatz ist eingeschränkt. 

 
(2)  Die Nutzer des Wohnmobilstellplatzes haften für sämtliche 

schuldhaft, d.h. vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden. 
 
(3) Die Nutzer haben keinen Anspruch auf Bereitstellung von 

Frischwasser und Strom. Die Stadt Arzberg haftet demnach 
nicht für Schäden, die durch den Ausfall der Strom- und/oder 
Trinkwasserversorgung entstehen. 

(4) Im Bedarfsfall kann die Nutzung des Platzes als Wohnmobil-
stellplatz vorübergehend eingeschränkt oder aufgehoben wer-
den, ohne dass hieraus ein Ersatzanspruch gegen die Stadt 
Arzberg abgeleitet werden kann. 

 
(5) Für sonstige Schäden der Nutzer des Wohnmobilstellplatzes tritt 

eine Haftung der Stadt Arzberg nur ein, wenn ein vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verhalten der Stadt Arzberg oder ihrer 
Bediensteten nachgewiesen wird. 

 
§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße 
bis zu 2.500 Euro belegt werden, wer 
 

a) entgegen § 2 Abs. 2 Anlagen der Wasser- und/oder Stromver-
sorgung gebraucht, ohne gleichzeitig berechtigter Nutzer des 
Wohnmobilstellplatzes zu sein,  

b) entgegen § 3 Abs. 1 die Ordnung und Sauberkeit auf dem 
Wohnmobilstellplatz nicht wahrt oder Anlagen sowie Einrich-
tungen nicht schonend behandelt 

c) entgegen § 3 Abs. 2 campingähnliche oder gewerbliche Aktivi-
täten auf dem Wohnmobilstellplatz ausübt 

d) entgegen § 3 Abs. 3 andere Personen in ihrer Ruhe stört 
e) entgegen § 3 Abs. 4 Hunde oder andere Haustiere auf dem 

Platz nicht an der Leine hält oder deren Verunreinigungen 
nicht umgehend beseitigt 

f) entgegen § 3 Abs. 5 Abfälle an anderer Stelle als in dem vor-
gesehenen Abfalleimer entsorgt oder Abfälle in reiseunüblich 
großen Mengen entsorgt 

g) entgegen § 3 Abs. 5 Abfälle in den Abfalleimer entsorgt, ohne 
gleichzeitig berechtigter Nutzer des Wohnmobilstellplatzes zu 
sein. 

 
§ 7 

Inkrafttreten 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 

 
Arzberg, den 27.07.2023, 
 

Stadt Arzberg; 
gez. Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 

 
Anlage zur Satzung über die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes an 

der Bahnhofstraße 
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Nr. 119 
 
Stadt Arzberg 
 

Gebührensatzung 
 

für die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes  
an der Bahnhofstraße der Stadt Arzberg 

 
vom 27.07.2023 

 
Die Stadt Arzberg erlässt auf Grund des Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeord-
nung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch §§ 2, 3 des 
Gesetzes vom 24.Juli 2023 (GVBl. S. 385) geändert worden ist in 
Verbindung mit Art. 3 und 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, 
BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch § 12 des Gesetzes vom 24.Juli 
2023 (GVBl. S. 385) geändert worden ist, folgende 
 

Gebührensatzung: 
 

§ 1  
Gebührenpflicht 

(1)  Die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes der Stadt Arzberg ist 
gebührenpflichtig. Die Benutzungsgebühr wird fahrzeugbezogen, 
unabhängig von der Anzahl der 
mitreisenden Personen erhoben. Sie beträgt je Fahrzeug und 
Nutzungstag 5,00 €.  
In der Benutzungsgebühr enthalten ist das Abstellen des Fahr-
zeugs, die Benutzung des Sanitärgebäudes, die Abwasserent-
sorgung und die Nutzung der zur Verfügung stehenden Müllbe-
hälter. Die Gebühr ist auch dann zu entrichten, wenn keine wei-
tere Nutzung erfolgt.  

 
(2) Die im Sanitärgebäude vorhandene Dusche ist mit einem Münz-

automaten ausgestattet und kann gegen Zahlung des entspre-
chenden Entgelts genutzt werden.  

 
(3) Die auf dem Stellplatz befindlichen Einrichtungen zur Frischwas-

serversorgung und 
Stromversorgung sind mit Münzautomaten ausgestattet und 
können gegen Zahlung des 
entsprechenden Entgelts genutzt werden. 

 
(5) Ein Anspruch auf Bereitstellung dieser Leistungen besteht nicht. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner ist der jeweilige Wohnmobilnutzer. Mehrere Nut-
zer haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 3 

Entstehung der Gebührenschuld 
Die Gebühr entsteht mit dem Abstellen eines Wohnmobils auf dem 
Stellplatz.  
 

§ 4 
Fälligkeit 

Die Gebühren werden grundsätzlich mit dem Entstehen sofort zur 
Zahlung fällig. Die Gebühren sind am vorhandenen Münzautomaten 
durch Lösen eines Tickets oder über das online-Bezahlsystem zu 
entrichten. Das Parkticket in Papierform ist von außen gut sichtbar 
hinter der Windschutzscheibe im Wohnmobil auszulegen.  

 
§ 5 

Inkrafttreten 
Die Gebührensatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
Arzberg, den 27.07.2023, 
 

Stadt Arzberg; 
gez. Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 

 
 

Nr. 120 
 
Gemeinde Nagel 
 

Verordnung zur Änderung der Verordnung über öffentliche An-
schläge in der Gemeinde Nagel (Plakatierungsverordnung) vom 

14.05.2009 
 

§ 1 
Änderung 

 
§ 1 der Verordnung wird um folgenden Absatz 4 ergänzt: 
 
„(4) Die Anzahl der erlaubten Plakate wird auf ein Plakat pro Aufstellort 

(pro Tafel, Mast etc.) und je Veranstaltung beschränkt.“ 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Nagel, 26.05.2023, 
 

Gemeinde Nagel; 
gez. Voit, Erster Bürgermeister 

 
 

Nr. 121 
 
Gemeinsames Kommunalunternehmen Oberes Egertal 
 
Satzung Nr. 2 zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung des gemeinsamen Kommunalunter-

nehmens Oberes Egertal Anstalt des öffentlichen Rechts der 
Stadt Weißenstadt und der Gemeinde Röslau – (BGS-EWS) 

 
Vom 09. August 2023 

 
Aufgrund von Art. 50 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 5, 8 und 9 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert 
durch § 6 des Gesetzes vom 10. März 2023 (GVBl. S. 91) erlässt das 
gemeinsame Kommunalunternehmen Oberes Egertal – Anstalt des 
öffentlichen Rechts der Stadt Weißenstadt und der Gemeinde Röslau - 
folgende Satzung: 

 
§ 1 

 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des 
gemeinsamen Kommunalunternehmens Oberes Egertal - Anstalt des 
öffentlichen Rechts der Stadt Weißenstadt und der Gemeinde Röslau 
– (BGS-EWS) vom 29. November 2010 (KrABl. Nr. 23/2010 vom 16. 
Dezember 2010), zuletzt geändert mit Satzung vom 7. Mai 2013, wird 
wie folgt geändert: 
 
1. § 9 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
  
„Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 
Nenndurchfluss (Qn, Q3,) 
 
bis Qn    2,5 m³/h   120,00 €/Jahr  =  bis Q3    4,0 m³/h    120,00 €/Jahr  
bis Qn    6,0 m³/h   126,00 €/Jahr  =  bis Q3   10,0 m³/h   126,00 €/Jahr 
bis Qn   10,0 m³/h  132,00 €/Jahr  =  bis Q3   16,0 m³/h   132,00 €/Jahr 
bis Qn   15,0 m³/h  186,00 €/Jahr  =  bis Q3    25,0 m³/h  186,00 €/Jahr 
über Qn 15,0 m³/h  240,00 €/Jahr  = über Q3  25,0 m³/h  240,00 €/Jahr“ 
 
2.§ 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

„Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden 
Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der Ent-
wässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 

 
a)  bei der Einleitungsmöglichkeit von ungeklärtem 

Schmutzwasser 2,82 € pro m³ Abwasser  
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und 
 
b)   bei der, wegen des fehlenden Anschlusses an die 

Sammelkläranlage, ausschließlichen Einleitungsmög-
lichkeit von in Hauskläranlagen vorgeklärtem Schmutz-
wasser 1,69 € pro m³ Abwasser.“ 

 
3. § 12 erhält folgende Fassung: 
 
„Wird bei Grundstücken vor Einleitung der Abwässer im Sinne des § 
10 dieser Satzung in die Entwässerungsanlage eine Vorklärung oder 
sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, 
so ermäßigen sich die Einleitungsgebühren um 49 % auf 1,44 € pro 
m³. Dies gilt nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder sonstigen 
Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich 
bewirkt, dass die Abwässer dem durchschnittlichen Verschmutzungs-
grad oder der üblichen Verschmutzungsart der eingeleiteten Abwässer 
entsprechen.“ 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 01. September 2023 in Kraft. 
 
Weißenstadt, den 09. August 2023, 
 

Gemeinsames Kommunalunternehmen Oberes Egertal; 
gez. Stefan Webhofer, Vorstandsvorsitzender 

 
 

Nr. 122 
 
Gemeinsames Kommunalunternehmen Oberes Egertal 
 

Satzung Nr. 2 zur Änderung der  
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung  

– Gebiet der Gemeinde Röslau –  
des gemeinsamen Kommunalunternehmens Oberes Egertal An-
stalt des öffentlichen Rechts der Stadt Weißenstadt und der Ge-

meinde Röslau – (BGS-WAS) vom 09. August 2023 
 
Aufgrund von Art. 50 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 5, 8 und 9 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April.1993 (GVBl. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch 
§ 6 des Gesetzes vom 10. März 2023 (GVBl. S. 91) erlässt das ge-
meinsame Kommunalunternehmen Oberes Egertal – Anstalt des 
öffentlichen Rechts der Stadt Weißenstadt und der Gemeinde Röslau - 
folgende Satzung: 

 
§ 1 

 
Die Betrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung – 
Gebiet der Gemeinde Röslau –des gemeinsamen Kommunalunter-
nehmens Oberes Egertal Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt 
Weißenstadt und der Gemeinde Röslau – (BGS-WAS) vom 17. Januar 
2007 (KrABl. Nr. 3/2007 vom 01. Februar 2007), zuletzt geändert mit 
Satzung vom 7. Mai 2013, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 9 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzäh-

lern mit Nenndurchfluss (Qn, Q3): 
 
bis Qn  2,5 m³/h € 84,00 €/Jahr  =  bis Q3   4,0 m³/h   84,00 €/Jahr 
bis Qn  6,0 m³/h € 96,00 €/Jahr  =  bis Q3  10,0 m³/h  96,00 €/Jahr 
bis Qn 10,0 m³/h € 108,00 €/Jahr = bis Q3  16,0 m³/h 108,00 €/Jahr 
über Qn 10,0 m³/h € 180,00 €/Jahr =über Q3 16,0 m³/h 180,00 €/Jahr 
 

50 mm Verbundwasserzähler 
(Haupt- und Nebenzähler) € 228,-/Jahr   

80 mm Verbundwasserzähler 
(Haupt- und Nebenzähler) € 264,-/Jahr“    

 
2. § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
 „Die Gebühr beträgt 2,45 € pro Kubikmeter entnommenen Was-

sers.“ 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 01. September 2023 in Kraft. 
 

Weißenstadt, den 09. August 2023, 
 

Gemeinsames Kommunalunternehmen Oberes Egertal; 
gez. Stefan Webhofer, Vorstandsvorsitzender 

 
 

Nr. 123 
 
Gemeinsames Kommunalunternehmen Oberes Egertal 
 

Satzung Nr. 2 zur Änderung der  
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung  

– Gebiet der Stadt Weißenstadt – 
des gemeinsamen Kommunalunternehmens Oberes Egertal 

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Weißenstadt  
und der Gemeinde Röslau – (BGS-WAS) vom 09. August 

2023 
 

Aufgrund von Art. 50 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 5, 8 und 9 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 1993 (BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch § 6 des 
Gesetzes vom 10. März 2023 (GVBl. S. 91) erlässt das gemeinsame 
Kommunalunternehmen Oberes Egertal – Anstalt des öffentlichen 
Rechts der Stadt Weißenstadt und der Gemeinde Röslau - folgende 
Satzung: 

 
§ 1 

 
Die Betrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung – 
Gebiet der Stadt Weißenstadt – des gemeinsamen Kommunalunter-
nehmens Oberes Egertal Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt 
Weißenstadt und der Gemeinde Röslau – (BGS-WAS) vom 17. Januar 
2007 (KrABl. Nr. 3/2007 vom 01. Februar 2007), zuletzt geändert mit 
Satzung vom 7. Mai 2013, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 9 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzäh-

lern mit Nenndurchfluss (Qn, Q3) 
 
bis Qn   2,5 m³/h    84,00 €/Jahr  =   bis Q3      4,0 m³/h   84,00 €/Jahr 
bis Qn   6,0 m³/h    96,00 €/Jahr  =   bis Q3    10,0 m³/h   96,00 €/Jahr 
bis Qn  10,0 m³/h   108,00 €/Jahr  = bis Q3    16,0 m³/h 108,00 €/Jahr 
über Qn  10,0 m³/h 180,00 €/Jahr  = über Q3 16,0 m³/h 180,00 €/Jahr 
 
        50 mm Verbundwasserzähler 

(Haupt- und Nebenzähler)  € 228,-/Jahr 
80 mm Verbundwasserzähler 
(Haupt- und Nebenzähler)  € 264,-/Jahr“ 

 
2. § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
 „Die Gebühr beträgt 1,68 € pro Kubikmeter entnommenen Was-

sers.“ 
 
3. § 10 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
 „Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Was-

serzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 1,68 € pro Kubikme-
ter entnommenen Wassers.“ 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am 01. September 2023 in Kraft. 

 
Weißenstadt, den 09. August 2023, 
 

Gemeinsames Kommunalunternehmen Oberes Egertal; 
gez. Stefan Webhofer, Vorstandsvorsitzender 
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Nr. 124 
 
Bauleitplanung der Stadt Weißenstadt; 
 
„Sondergebiet Einzelhandel an der Kirchenlamitzer Straße" im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB, Änderung des 
Bebauungsplanes 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB 
 
Die Stadt Weißenstadt hat mit Beschluss vom 26.07.2023 die Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Sondergebiet Einzelhandel an der 
Kirchenlamitzer Straße“ in der Fassung vom 26.07.2023 als Satzung 
beschlossen. Dieser Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 
3 Baugesetzbuch ortsüblich bekanntgemacht.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung des Bebauungsplans in 
Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung sowie 
die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus 
welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in 
Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde, im Bauamt bei der Stadt Weißenstadt, Kirchplatz 1, 95163 
Weißenstadt, während der allgemeinen Dienststunden einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 

- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes,  

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs und 

- nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beacht-
liche Fehler,  

 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Stadt Weißenstadt unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
Weißenstadt, 10.08.2023; 
 

Stadt Weißenstadt; 
gez. Matthias Beck, 2. Bürgermeister 

 
 

Nr. 125 
 
Bauleitplanung der Stadt Weißenstadt; 
 
Änderung des Bebauungsplanes „Seeumgriff“ im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB 
Bekanntmachung der erneuten öffentliche Auslegung gemäß § 3 
Absatz 2 BauGB 
 
Der Stadtrat der Stadt Weißenstadt hat in seiner Sitzung am 
14.12.2022 und am 18.01.2023 die Änderung des Bebauungsplanes 
„Seeumgriff“ als Maßnahme der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB 
beschlossen. In der Sitzung am 18.01.2023 wurde der Entwurf der 
Bebauungsplanänderung i.d.F. vom 12.01.2023 gebilligt und für die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bestimmt.

In der Sitzung am 26.07.2023 wurden die eingegangenen Stellung-
nahmen behandelt und der geänderte Entwurf der Bebauungsplanän-
derung i.d.F. vom 26.07.2023 gebilligt und für die erneute öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bestimmt.  
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst die Flur-
stücke oder deren Teilflächen mit den Nummern 1488, 1489, 1490, 
1491 und 1499/2 der Gemarkung Weißenstadt. Der Geltungsbereich 
hat eine Flächengröße von ca. 0,38 ha. 
 

 
(Abbildung nicht maßstäblich, Quelle: https://geoportal.bayern.de) 
 
Mit einer Größe des Geltungsbereichs von ca. 3.800 m² und einer 
maximal zulässigen Grundfläche von weniger als 2.000 m² fällt das 
Vorhaben in den Regelungsbereich des § 13a Abs. 1 Nr.1 BauGB. In 
Abstimmung mit dem Landratsamt findet die Änderung daher im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB statt, da hier im Sinne 
der Innenentwicklung und Nachverdichtung eine innerörtliche Grünflä-
che einer baulichen Nutzung zugeführt werden kann.  
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes sind keine neuen umwelt-
relevanten Sachverhalte erkennbar, so dass von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen wird. 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
Die Stadt Weißenstadt beabsichtigt, durch die der Änderung des 
Bebauungsplanes „Seeumgriff“ die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für den Bau eines Wohnhauses und einer Arztpraxis zu schaf-
fen, um die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit ärztlichen 
Dienstleistungen zu verbessern. Im Sinne der Innenentwicklung wer-
den dabei Teilbereiche einer innerstädtischen Grünfläche in ein allge-
meines Wohngebiet umgewandelt. 
 
Vorbereitende Bauleitplanung 
Das Vorhaben kann nicht aus dem Flächennutzungsplan der Stadt 
Weißenstadt entwickelt werden. Ein Verfahren zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes wird jedoch nicht erforderlich, da dieser ge-
mäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB berichtigt werden kann. Die Berichti-
gung erfolgt im Zuge der nächsten Flächennutzungsplanänderung. 
 
Öffentliche Auslegung 
Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange wird im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben vom  
 

25.08.2023 bis 29.09.2023. 
 
Die Öffentlichkeit kann sich im Rathaus der Stadt Weißenstadt, Kirch-
platz 1, 95163 Weißenstadt, während der üblichen Öffnungszeiten 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Aus-
wirkungen der Planung unterrichten und sich innerhalb der Frist zur 
Planung schriftlich oder mündlich (telefonisch) zur Niederschrift äu-
ßern.  
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Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht während der Ausle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Die vorstehende Bekanntmachung und die oben genannten auslie-
genden Unterlagen können auch auf der Homepage der Stadt unter  
 

https://www.weissenstadt.de/buerger/bauen-wohnen/ 
 

eingesehen werden. Soweit Fragen zu den Unterlagen bestehen, 
können diese telefonisch unter 09253 950-32  oder per E-Mail an 
steffen.langer@weissenstadt.de gestellt werden. 
 
Jeder ist dazu eingeladen, den Entwurf auf der oben genannten Inter-
netseite oder persönlich bei der Stadt Weißenstadt einzusehen. Stel-
lungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich (per Post 
an o. g. Adresse oder Abgabe im Rathaus) oder mündlich zur Nieder-
schrift abgegeben werden. Diese werden gemäß § 1 Absatz 7 BauGB 
in die Abwägung aller relevanten Interessen einbezogen und soweit 
möglich in der weiteren Planung berücksichtigt. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. 
m. § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 
Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplan-
verfahren“, das ebenfalls ausliegt. 
 
Weißenstadt, 10.08.2023, 
 

Stadt Weißenstadt; 
gez. Matthias Beck, Zweiter Bürgermeister 

 
 

Nr. 126 
 
Sparkasse Hochfranken 
 

Aufgebot (Art. 34 ff  AGBGB) 
 
Mit Meldung vom 19.06.2023 wurde uns der Verlust des von der Spar-
kasse Hochfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts, ausgestellten 
Sparkassenbuches Nr. 3500374784 angezeigt. 
 
Der Vorstand hat am 03.08.2023 das Aufgebotsverfahren für dieses 
Sparkassenbuch  
beschlossen. 
 
Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, 
innerhalb von drei Monaten ab Erlass dieses Aufgebotes sein Recht 
unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, andernfalls wird 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt (Art. 37 AGBGB). 
 
Selb, 08.08.2023, 
 

Sparkasse Hochfranken; 
gez. Maurer, Vorstand 

 
 

Nr. 127 
 
Sparkasse Hochfranken 
 

Aufgebot (Art. 34 ff  AGBGB) 
 
Mit Meldung vom 19.06.2023 wurde uns der Verlust des von der Spar-
kasse Hochfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts, ausgestellten 
Sparkassenbuches Nr. 3832406288 angezeigt. 
 
Der Vorstand hat am 03.08.2023 das Aufgebotsverfahren für dieses 
Sparkassenbuch  
beschlossen. 
 
Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, 
innerhalb von drei Monaten ab Erlass dieses Aufgebotes sein Recht 
unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, andernfalls wird 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt (Art. 37 AGBGB). 
 
Selb, 08.08.2023, 
 

Sparkasse Hochfranken; 
gez. Maurer, Vorstand 

 


